
Aufgrund der §§ 96 Abs. 1 und 97 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22,47) hat 
der Kreistag des Unstrut Hainich Kreises in seiner Sitzung vom 29.06.2026 die 
nachstehende Änderung der Entgeltordnung beschlossen. 
 
 

1. Änderung der Entgeltordnung 
der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ 

 
 

Artikel 1 
 

1. 
 
§ 6 Absatz 2 - erhält folgende Fassung: 
 
Die Unterrichtsentgelte betragen im Einzelnen pro Jahr: 
 
In der Grundstufe (Unterricht im Klassenverband) 
 

• Musikalische Früherziehung (45 Min. pro Woche)   222,00 € 

• Musikalische Grundausbildung (45 Min. pro Woche)   222,00 € 

• Instrumentenkarussell      234,00 € 

• Musiklehre/Musiktheorie (45 Min. pro Woche)    138,00 € 
 
In der Unter-, Mittel und Oberstufe 
 

• Einzelunterricht (45 Min. pro Woche) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    684,00 € 
o Erwachsene        912,00 € 

 

• Einzelunterricht (30 Min. pro Woche) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    552,00 € 
o Erwachsene        732,00 € 

 

• Einzelunterricht (45 Min. vierzehntägig) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    414,00 € 
o Erwachsene        552,00 € 

 

• Partnerunterricht zwei Schüler (45 Min. pro Woche) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    444,00 € 
o Erwachsene        594,00 € 

 

• Gruppenunterricht drei Schüler (45 Min. pro Woche) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    426,00 € 
o Erwachsene        552,00 € 

 

• Gruppenunterricht vier Schüler (45 Min. pro Woche) 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    342,00 € 
o Erwachsene        462,00 € 



• Ensembleunterricht 
o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    108,00 € 
o Erwachsene        138,00 € 
o Ensembleunterricht als Zweitfach ist kostenfrei. 

 
 
2. 
 
In § 6 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 
 
(5) Für die Mitwirkung bei außerschulischen Veranstaltungen werden folgende 
Auftrittsentgelt erhoben: 
 

• 1-2 Schüler/ Dauer bis 15 min.       70,00 € 

• 3-5 Schüler/ Dauer bis 15 min.     100,00 € 

• 3-5 Schüler/ Dauer bis 30 min.     150,00 € 

• 6-9 Schüler/ Dauer bis 30 min.     200,00 € 

• 6-9 Schüler/ Dauer über 30 min.     300,00 € 

• ab 10 Schüler/ Dauer bis 60 min.      500,00 €  
 
 
3. 
 
In § 8 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
 
Eine Entgelterhöhung berechtigt schülerseitig zur sofortigen schriftlichen Kündigung 
ohne Einhaltung einer Frist. 
 
 
4. 
 
§ 8 Absatz 3 wird zu Absatz 4 
 
 

 
Artikel 2 

 
Die Änderung der Entgeltordnung der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ tritt 
am 01.01.2027 in Kraft. 
 
 
Mühlhausen,  
 
 
       Dienstsiegel 
 
Ahke 
Landrat 
 


